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BESUCH AUS ZELIV (CZ) 
 
Zwischen den Gemeinden Zeliv in Süd-
böhmen (Tschechien) und Kiesen besteht 
eine langjährige aktive Partnerschaft. Im 
Rahmen dieser Freundschaft werden 
rund 30 Personen aus Zeliv unsere 
Gemeinde vom 20. bis 
24. August besuchen. 
Gemeinde-rat und 
Gemeinde-verwaltung 
sind be-strebt, den 
Gästen ein 
interessantes und un-
terhaltsames Besuchs-
programm zu bieten. 
Die Gäste aus Zeliv 
sollen wie bisher bei 
Privatpersonen unter-
gebracht werden (siehe 
Kastentext). Die fremde 
Sprache sollte kein 
grosses Problem sein. Die meisten 
Personen können sich auf Deutsch oder 
Englisch verständigen. 
 

GEMEINDERAT 
 
Schulvereinbarung mit Jaberg 

Die Kinder aus Jaberg besuchen den 
Kindergarten und die Primarschule der 
Gemeinde Kiesen. Die Rechte und 
Pflichten der beiden Gemeinden sind in 

einem Vertrag geregelt. 
Der Gemeinderat möch-
te einige Vertragsbe-
stimmungen anpassen 
und hat den Vertrag 
deshalb auf das Ende 
des Schuljahres 2007/ 
08 gekündigt. Wegen 
ausstehender Grund-
lagendaten und noch 
nicht abgeschlossener 
Schulraumplanung kon-
nten die Vertragsver-
handlungen noch nicht 
aufgenommen werden. 

Der Gemeinderat hat deshalb die 
Gültigkeit des bestehenden Vertrages um 
ein Jahr bis zum 31. Juli 2009 verlängert. 
 

Gastgeberinnen und Gastgeber 
gesucht 

Die Gemeindeverwaltung sucht 
Unterkünfte für den Besuch aus Zeliv. 
Die Gäste werden dort übernachten 
und das Morgenessen einnehmen. 
Für das weitere Programm ist die 
Gemeinde besorgt. Möchten Sie zwei 
oder mehr Personen bei sich 
aufnehmen? Die Gemeindever-
waltung ist für Angebote dankbar 
(Telefon 031 781 12 74, E-Mail: 
gemeindeverwaltung@kiesen.ch). 
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Konzessionsvertrag BKW Energie AG 

Die seit Jahrzehnten bestehende Verein-
barung zwischen der Gemeinde und der 
Unternehmung für die Energieabgabe auf 
dem Gemeindegebiet muss an das seit 1. 
Januar 2008 geltende Stromversor-
gungsgesetz angepasst werden. Die 
BKW entrichten als Gegenleistung für die 
Stromlieferung auf Gemeindegebiet eine 
jährliche Entschädigung an die Gemein-
dekasse in der Grössenordnung von 
40'000 Franken. Diese Kosten waren bis-
her in den Verkaufspreisen für die Elekt-
rizität enthalten. Neu wird die Abgabe auf 
den Stromrechnungen an die Kundinnen 
und Kunden separat ausgewiesen. 
 
Überbauung Dorfmatte 

Die Bauherrschaft reichte ein Gesuch ein, 
den über 300 Jahre alten Holzspeicher an 
der Bahnhofstrasse zu versetzen. Der 
neue Standort ist westlich der Liegen-
schaft Bahnhofstrasse 24 vorgesehen. 
Durch das Versetzen des Speichers kann 
das Baufeld für ein neues Wohnhaus 
besser ausgerichtet werden. Der neue 
Standort erfordert noch die Zustimmung 
der kantonalen Amtsstellen. Das dafür 
notwendige Bewilligungsverfahren läuft 
zurzeit. 
 
Gemeindeverwaltung 

Der Regierungsstatthalter hat die Ver-
waltungstätigkeiten anhand einer 41-sei-
tigen Checkliste in insgesamt 16 Berei-
chen turnusgemäss überprüft. Die Ge-
samtbeurteilung der Verwaltung durch 
den Regierungsstatthalter lautet: "Die 
Gemeindeverwaltung arbeitet effizient 
und sachkundig. Motivation und Erfah-
rung sind hoch. Die enge und gute Zu-
sammenarbeit zwischen Gemeinderat 
und Verwaltung ist spürbar." 
Der Gemeinderat hat den Bericht zur 
Kenntnis genommen und dankt dem 
Verwaltungspersonal für seinen Einsatz 
und die gute Arbeit. 
 
 
 

Gefahrenkarte 

Die Karte zeigt auf, wo in der Gemeinde 
mit welcher Gefahr zu rechnen ist. Bei 
Bauvorhaben im Gefahrengebiet muss 
mit entsprechenden Massnahmen sicher-
gestellt werden, dass Personen Tiere und 
Sachwerte nicht gefährdet sind. Die 
Unterlagen werden im Moment durch die 
kantonalen Amtsstellen geprüft. Dieses 
Verfahren wird in Kürze abgeschlossen 
sein. Die öffentliche Auflage des Zo-
nenplans mit den Inhalten der Gefahren-
karte sowie einer Ergänzung des Bau-
reglements findet voraussichtlich nach 
den Sommerferien im August statt. Zeit-
punkt und Dauer der Auflage werden im 
Amtsanzeiger publiziert. 
 
 
GEMEINDEVERWALTUNG 
 
Feuerbrand 

Feuerbrand ist eine gefährliche, melde-
pflichtige Pflanzenkrankheit, die durch 
Bakterien verursacht wird.  
Bei einem Verdacht auf Feuerbrand be-
fallene Pflanzen oder Pflanzenteile bitte 
nicht berühren (hohe Verschleppungs-
gefahr).  
In unserer Gemeinde übt Ueli Kernen das 
Amt des Feuerbrandkontrolleurs aus. Er 
ist Ansprechperson für Fragen im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung des 
Feuerbrandes (Telefon 079 603 86 21) 
 
Neue Regionalpolitik Bern-Mittelland 

Einladung zu einem Workshop 
Projekt "Kultur- und Freizeitangebote im 
Umland" sowie "Sanfter Tourismus – Be-
wegung und Naturerlebnisse" 

 Interessieren Sie sich für Kultur und 
Freizeitangebote, für Bewegung, ver-
bunden mit Natur und Erlebnissen in 
Landschaft und Wald in Ihrer Region? 

 Sind Sie Nutzer/-in oder Anbieter/-in 
von Aktivitäten im Bereich Kul-
tur/Freizeit/Tourismus? 

Wir sind sehr interessiert an einer Zu-
sammenarbeit mit Ihnen. Unterstützen 
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Sie die Projekte in Bern-Mittelland zur 
Förderung von Wertschöpfung im ländli-
chen Raum durch Ihre Teilnahme am 
Workshop vom Dienstag, 19. August 
2008, 18.30 Uhr, Hotel Kreuz in Belp. 
Anmelden können Sie sich bei der Region 
Kiesental, Hünigenstrasse 15, 3510 
Konolfingen, info@kiesental.ch oder 031 
790 39 33. 
Die detaillierte Einladung mit Unterlagen 
erhalten Sie nach der Anmeldung. 
Weitere Informationen unter www.kiesen-
tal.ch. 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Eingeschränkte Bürozeiten während der 
Sommerferien: 
28. – 31. Juli: Büro nur vormittags offen 
4. – 8. August: Büro geschlossen 
 
 
AHV-ZWEIGSTELLE 
 
Mutterschaftsentschädigung 
Welche Mütter haben Anspruch? 
Anspruch auf Mutterschaftsentschädi-
gung haben Frauen, die bei der Geburt 
des Kindes entweder 
 als Arbeitnehmerinnen in einem Ar-

beitsverhältnis stehen oder 
 Selbständigerwerbende sind oder 
 arbeitslos sind und bereits ein Tag-

geld der Arbeitslosenversicherung 
beziehen oder die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllen. 

 
Ein Anspruch besteht zudem nur, wenn 
die Mutter während neun Monaten un-
mittelbar vor der Geburt des Kindes im 
Sinn der AHV-Gesetzgebung obligato-
risch versichert war und in dieser Zeit 
mindestens fünf Monate lang eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt hat. 
 
 

Anspruchsdauer 
Der Anspruch beginnt am Tag der Nie-
derkunft und endet spätestens nach 14 
Wochen bzw. 98 Tagen. Wenn die Mutter 
die Erwerbstätigkeit während dieser Zeit 
ganz oder teilweise wieder aufnimmt, en-
det der Anspruch vorzeitig. Bei längerem 
Spitalaufenthalt des Kindes kann die 
Mutter beantragen, dass der Anspruch 
auf Entschädigung erst mit der Heimkehr 
des Kindes beginnt. 
 
Anmeldung 
Für eine unselbständigerwerbende Mutter 
ist die Ausgleichskasse zuständig, wel-
cher der letzte Arbeitgeber angeschlos-
sen ist. Für eine selbständigerwerbende 
Mutter die Ausgleichskasse, bei der sie 
ihre Beiträge zu bezahlen hat. 
Für arbeitslose Mütter ist stets die Aus-
gleichskasse zuständig, welcher der letzte 
Arbeitgeber angeschlossen ist. 
 
Höhe der Mutterschaftsentschädigung 
Die Mutterschaftsentschädigung wird als 
Taggeld ausgerichtet und beträgt 80% 
des vor der Niederkunft erzielten durch-
schnittlichen Erwerbseinkommens, ma-
ximal aber 172 Franken pro Tag. 
 
Auszahlung 
Wenn der Arbeitgeber der Mutter für die 
volle Anspruchsdauer Lohnfortzahlungen 
leistet, zahlt die Ausgleichskasse die 
Mutterschaftsentschädigung dem Arbeit-
geber aus. 
In allen übrigen Fällen zahlt die Aus-
gleichskasse die Mutterschaftsentschädi-
gung direkt an die Mutter. 
 
Weitere Informationen 
Unter www.akbern.ch oder bei der AHV-
Zweigstelle, die kostenlos Formulare und 
Merkblätter abgibt. 
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Veranstaltungskalender  
 

August 2008 
Freitag, 1. August Bundesfeier der Gemeinden 

Oppligen und Kiesen 
 

Einwohnergemeinde Oppligen 

Samstag, 30. August 
16.00 – 18.00 Uhr 

Obligatorisches 
Schiessanlage Kiesen 
 

Aareschützen Kiesen-Oppligen 

September 2008   
Samstag, 6. September Aaretaler Hornussertag 

beim Schützenhaus Kiesen 
 

Hornussergesellschaft Gerzensee-
Kirchdorf 

Sonntag, 7. September Aaretaler Hornussertag 
beim Schützenhaus Kiesen 
 

Hornussergesellschaft Gerzensee-
Kirchdorf 

Sonntag, 7. September 
11.00 – 17.00 Uhr 

Spielfest 
Sportplatz/Turnhalle Kiesen 
 

Spielfestverein Kiesen 

Dienstag, 9. September Papier-, Karton- und Alteisen-
sammlung 
 

Primarschule Kiesen 

Samstag, 13. September Oldtimerrundfahrt 
Schulhausplatz 
 

Feuerwehr Kiesen 

November 2008  
Freitag, 14. November 
20.00 Uhr 

Gemeindeversammlung 
Turnhalle Kiesen 
 

Einwohnergemeinde Kiesen 

Dezember 2008 
Montag, 1. Dezember bis 
Mittwoch, 24. Dezember 

Adventsfenster 
Jeden Abend wird ein neues Ad-
ventsfenster beleuchtet, welches 
bis am 31. Dezember 2008 besich-
tigt werden kann. 

Personen, die bereits wissen, dass 
sie gerne mitmachen möchten, 
melden sich bitte bei Ursula 
Affolter 031 781 32 78 oder Doris 
Siegen-thaler 031 781 48 62 
 

Samstag, 6. Dezember "Mir sueche dr Samichlous mit 
Schmutzli und Eseli" 
 

Verein Kinderatelier Kiesen 

Sonntag, 7. Dezember 
17.00 Uhr 

Adventskonzert 
Kirche Wichtrach 
 

Gemischter Chor Kiesen 

Mittwoch, 10. Dezember 
20.00 Uhr 

Adventskonzert 
Schärzlig Kirche Thun 
 

Gemischter Chor Kiesen 

Sonntag, 14. Dezember 
 

Abendmusik im Advent 
Kirche Wichtrach 
 

Musikgesellschaft Oppligen 

Sonntag, 14. Dezember 
17.00 Uhr 

Adventskonzert 
Kirche Court (Berner Jura) 
 

Gemischter Chor Kiesen 

Januar 2009   
Freitag, 30. Januar 
Samstag, 31. Januar 

Gross-Lotto 
Turnhalle Kiesen 
 

Musikgesellschaft Oppligen 

Februar 2009   
Sonntag, 1. Februar Gross-Lotto 

Turnhalle Kiesen 
 
 

Musikgesellschaft Oppligen 



- 5 - 

 
März 2009 
Samstag, 28. März Konzert, Theater und Tanz 

Turnhalle Kiesen 
 

Musikgesellschaft Oppligen 

Juni 2010 
Samstag, 5. Juni 
Sonntag, 6. Juni 

Amtsmusiktag Musikgesellschaft Oppligen 
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Die Kies AG Aaretal KAGA betreibt ebenfalls die Abbau- und Deponiestelle Rohrmatt in der 
Gemeinde Kiesen. 
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